
 
1. Vorsitzender 
Hauptverein: 

Ingo Düsterhöft 
Sonnenstraße 3 
38518 Gifhorn 
Tel.: 05371-73258 

 
Spartenleiter 
Sparte Fußball: 

Stefan Redler 
Steinstraße 7 
38518 Gifhorn 
Tel.: 05371-931425 

 
Kassenwart 
Sparte Fußball: 

Sylvia Jahn 
 
38518 Gifhorn 
Tel.: 05371-9429404 

 
Schriftführer 
Sparte Fußball: 

Thomas Marz 
Sonnenstraße 10 
38518 Gifhorn 
Tel.: 05371-73805 

 
Bankverbindung: 
 

Volksbank Wolfsburg 
Konto: 330 52 52 003 
BLZ 269 910 66 

 
Unsere Steuer-Nr.: 
 

19/219/01265 

    www.ssv-kaestorf.de 
 

Spiel- und Sportverein Kästorf von 1922 e.V.
- Sparte Fußball -

 
 
 

 
Vertrag zur Überlassung von  

Bandenwerbung 
 
zwischen dem  und der Firma 

Spiel- und Sportverein Kästorf e.V. 
vertreten durch den Spartenleiter  
der Sparte Fußball Stefan Redler 
Steinstraße 7 
38518 Gifhorn 
 
-nachstehend SSV genannt- 

 

      
      
      
      
      
 
-nachstehend Werbepartner genannt- 

 
§ 1 

Der SSV gestattet dem Werbepartner, in Abstim-
mung mit der Stadt Gifhorn, die städtische Sport-
anlage in Kästorf durch Anbringen von      lfd. 
Metern Bandenwerbung (Höhe 0,75 m) auf dem A-
Platz zu nutzen. 
 

§ 2 
Das Anfertigen der Werbeflächen nach vorgege-
benen Maßen sowie das Anbringen obliegen dem 
Werbepartner. 
 

§ 3 
Die Werbeanlagen sind vom Werbepartner stets in 
verkehrssicherem und äußerlich einwandfreiem Zu-
stand zu erhalten. 
 

§ 4 
Als Entgelt für das gemäß § 1 gewährte Recht zahlt 
der Werbepartner dem SSV           €/Jahr je lfm 
Werbefläche (für       lfm =               € ). 
 

§ 5 
Das Entgelt für die Werbung ist jeweils ein Jahr  
im voraus, erstmalig spätestens vier Wochen  
nach Anbringen der Werbeflächen, auf das Konto 
des SSV bei der Volksbank Wolfsburg eG,  
Kto.-Nr.: 330 52 52 003, BLZ: 269 910 66 zu über-
weisen. 

 § 6 
Der Vertrag beginnt am                        und wird auf 
     Jahre abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils 
um ein weiteres Jahr, falls er nicht von einer der 
Vertragsparteien drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 
 

§ 7 
Die Stellflächen werden in der Reihenfolge der 
Vertragsabschlußdaten vergeben. 
 

Salvatorische Klausel 
Die Nichtigkeit eines Teiles dieses Vertrages soll die 
Gültigkeit der übrigen vertraglichen Vereinbarungen 
nicht berühren. Ungültige Vertragsbestimmungen 
oder Lücken des Vertrages sind so auszulegen,  
dass der mit dem Vertrag erstrebte wirtschaftliche 
Zweck erreicht wird. 
 

Besondere Vereinbarungen 
Alle Änderungen, Ergänzungen und besondere Ver-
einbarungen bedürfen der Schriftform. 
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